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RS OGH 1980/1/22 2Ob213/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.1980

Norm

ABGB §1304 A

ABGB §1310

Rechtssatz

Die Tatsache der Benützung des Fahrrades selbst sowie der Umstand, daß der Kläger das Fahrrad o8enbar nicht

beherrschte und daher zum Sturz kam, stellt im Hinblick auf das Alter des Klägers zur Unfallszeit von noch nicht zehn

Jahren ein so geringfügiges Verschulden dar, daß es vernachlässigt werden kann.
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